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Bekanntmachung über die Auflegung der 
Vorschlagsliste Wahl der ehrenamtlichen 

Richterinnen und Richter in der  
ordentlichen Gerichtsbarkeit  

im Jahr 2018

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 24.05.2018 in öf-
fentlicher Sitzung mit der erforderlichen Mehrheit von zwei 
Dritteln der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder die Vorschläge 
der Personen für die Wahl als ehrenamtliche Richterinnen 
und Richter in der ordentlichen Gerichtsbarkeit beschlossen.
Die Vorschlagsliste liegt in der Zeit vom 18.06.2018 bis 
25.06.2018 auf bei der Stadt Vetschau/Spreewald, Schloss-
straße 10, Zimmer 101, 03226 Vetschau und kann während 
der Dienstzeiten eingesehen werden:

Montag und Mittwoch von 8:00 bis 15:00 Uhr
Dienstag von 8:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag von 8:00 bis 16:00 Uhr
Freitag von 8:00 bis 13:00 Uhr.

Gegen die Vorschlagsliste kann hier gleichfalls binnen einer 
Woche ab Ende der Auflegungsfrist schriftlich oder zu Proto-
koll Einspruch erhoben werden, dass in der Liste Personen 
aufgenommen sind, die nach § 32 Gerichtsverfassungsge-
setz nicht aufgenommen werden durften oder nach §§ 33, 34 
nicht aufgenommen werden sollen.

Vetschau/Spreewald, 25.05.2018

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Beschluss der  
Stadtverordnetenversammlung  

der Stadt Vetschau/ 
Spreewald über den Satzungsbeschluss 
der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 1/1991 „Gewerbegebiet Raddusch“ 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 

BauGB ohne Umweltprüfung  
in der Gemarkung Raddusch

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/Spree-
wald hat am 24.05.2018 die 2. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 1/1991 „Gewerbegebiet Raddusch“ bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und den Textlichen Festsetzungen (Teil 
B), gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.
Die Begründung wurde gebilligt.
Die Änderung betrifft die Ausnahme der Überschreitung der 
maximalen Gebäudelänge von 50 m innerhalb des Baufeldes 6.
Im vereinfachten Verfahren wurde von einer Umweltprüfung 
nach § 2 (4) BauGB abgesehen.
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1/1991 „Gewerbe-
gebiet Raddusch“ tritt mit dieser Bekanntmachung im Amts-
blatt für die Stadt Vetschau/Spreewald in Kraft.
Jedermann kann den ausgefertigten Bebauungsplan und 
die Begründung einsehen und zu den Sprechzeiten, im Fach-
bereich Bau, Sachgebiet Planung der Stadt Vetschau/Spree-
wald, Schlossstraße 10, Zimmer 302, über den Inhalt Aus-
kunft verlangen:
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 17.30 Uhr
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr und 13.30 - 15.30 Uhr

Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlö-
schen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Vetschau/Spreewald, den 30.05.2018

Bengt Kanzler
Bürgermeister
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Anlage
Übersichtsplan
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